
Anmeldung

Bitte hier das Lichtbild
mit einer Büroklammer

befestigen
(nicht einkleben)

Danke Feldstraße 143  ·  22880 Wedel  ·  Telefon:  (04103)  80 48 - 0

Bitte vergessen Sie nicht, die „Allgemeinen Vertragsbedingungen“
zu unterschreiben und Ihrer Anmeldung beizulegen.

Ich melde mich hiermit zum 1.4. bzw. 1.10. an der FH Wedel an.
(nur ein Studiengang wählbar)

Bachelor-Studiengang Master-Studiengang Vollzeit
Teilzeit

Technische Informatik Informatik Schwerpunkt ‘Medien’
Schwerpunkt ‘Technik’

Informatik Schwerpunkt ‘Wirtschaft’

Medieninformatik

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen Wirtschaftsingenieurwesen

Betriebswirtschaftslehre Betriebswirtschaftslehre

E-Commerce E-Commerce

Bewerberin / Bewerber:

Nachname:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Geburtstag:

Geburtsort:

Ort, Datum Unterschrift Bewerber(in)

Ort, Datum Unterschrift Eltern
(entfällt bei Volljährigkeit)

Aufnahme warten Absage Einl. BWL-Test

Der Studienverlauf der Bachelor-Studiengänge und des Master-Studiengangs BWL ist auf einen Beginn zum Wintersemester ausge-
legt. Bei einer Immatrikulation zum Sommersemester in einen Bachelor-Studiengang oder zum Wintersemester in einen Master-
Studiengang (außer BWL) werden im Rahmen einer Beratung Vorschläge zur Erstellung eines individuellen Studienplans unterbreitet.



Allgemeine Vertragsbedingungen

Ort, Datum Unterschrift Bewerber(in)

Ort, Datum Unterschrift Eltern (entfällt bei Volljährigkeit)

Ich habe die Vertragsbedingungen gelesen und erkenne sie als verbindlich an.

1. Der Bewerber/die Bewerberin erhält auf seine/ihre Anmeldung hin eine Aufnahmebestätigung. Die Aufnahme erfolgt nach Zeugnisnoten im
Vergleich zu Mitbewerbern. Für den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre und die Master-Studiengänge gibt es ein gesondertes
Aufnahmeverfahren.

Mit dem Zugang der Aufnahmebestätigung ist der Bewerber/die Bewerberin verpflichtet, Aufnahmegebühren in Höhe von EUR
150,— zu entrichten. Die Verpflichtung zur Zahlung dieser Gebühren entfällt auch dann nicht, wenn der Bewerber/die Bewerberin
aus von ihm/ihr zu vertretenden Gründen das Studium nicht antritt. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Bewerber/die
Bewerberin bis zum Studienbeginn (01.10. bzw. 01.04.) die Hochschulzugangsberechtigung nicht vorzulegen vermag oder bei
Hochschulwechsel auf Grund von Vorleistungen kein Studium an der FH Wedel möglich ist.

Will ein Bewerber/eine Bewerberin den durch die Aufnahmebestätigung reservierten Studienplatz nicht nutzen, so hat er/sie dies der FH
Wedel schriftlich spätestens bis 15.09. für Beginn Wintersemester (01.10.) bzw. 15.03. für Beginn Sommersemester (01.04.) mitzuteilen und
den Studienvertrag damit zu kündigen. Der Beweis des Zugangs liegt im Zweifel bei dem Bewerber/der Bewerberin.

2. Die FH Wedel wird vom Land Schleswig-Holstein institutionell gefördert. Die Studiengebühren in den Bachelor-Studiengängen betragen ab
dem Sommersemester 2012 pro Semester:

• EUR 1.080,— Bachelor-Studiengang Technische Informatik
• EUR 1.170,— Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik, Informatik
• EUR 1.230,— Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
• EUR 1.350,— Bachelor-Studiengang Medieninformatik
• EUR 1.530,— Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre
• EUR 1.530,— Bachelor-Studiengang E-Commerce

• EUR 1.230,— Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Zusatzstudium)

Master-Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Vollzeitstudium (maximal 6 Semester): 1. - 4. Semester: EUR 1.890,—; 5. + 6. Semester: EUR 945,—
Teilzeitstudium (maximal 8 Semester): 1. - 6. Semester: EUR 1.260,—; 7. + 8. Semester: EUR 945,—
Teilzeitstudierende, die ihren Masterabschluss in weniger als 6 Semestern erreichen, müssen die Differenz aus der
Summe der gezahlten Semestergebühren und der Gesamtgebühr von EUR 7.560,— zusätzlich zu den Semester-
gebühren des letzten Semesters entrichten.

Master-Studiengang Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen
Vollzeitstudium (maximal 5 Semester): 1. - 3. Semester: EUR 1.890,—; 4. + 5. Semester: EUR 945,—
Teilzeitstudium (maximal 7 Semester): 1. - 5. Semester: EUR 1.134,—; 6. + 7. Semester: EUR 945,—
Teilzeitstudierende, die ihren Masterabschluss in weniger als 5 Semestern erreichen, müssen die Differenz aus der
Summe der gezahlten Semestergebühren und der Gesamtgebühr von EUR 5.670,— zusätzlich zu den Semester-
gebühren des letzten Semesters entrichten.

Master-Studiengang E-Commerce
Vollzeitstudium (maximal 5 Semester): 1. - 3. Semester: EUR 1.980,—; 4. + 5. Semester: EUR 990,—
Teilzeitstudium (maximal 7 Semester): 1. - 5. Semester: EUR 1.188,—; 6. + 7. Semester: EUR 990,—
Teilzeitstudierende, die ihren Masterabschluss in weniger als 5 Semestern erreichen, müssen die Differenz aus der
Summe der gezahlten Semestergebühren und der Gesamtgebühr von EUR 5.940,— zusätzlich zu den Semester-
gebühren des letzten Semesters entrichten.

Die FH Wedel ist berechtigt, die Studiengebühren während der Studienzeit einseitig den veränderten marktwirtschaftlichen Verhältnissen
anzupassen.

Gebühren Auslandssemester:
Die Gebühren an einer Partnerhochschule (mit wenigen Ausnahmen) betragen in den Bachelor-Studiengängen EUR 2.500,— und in den
Master-Studiengängen EUR 3.000,—. Für Hochschulen, die keine Partnerhochschule sind, variieren die Gebühren (die FH Wedel erhebt in
diesen Fällen eine Verwaltungspauschale von EUR 100,—). Auskünfte hierzu erteilt das International Office. In einem Auslandssemester
entfallen die Studiengebühren an der FH Wedel.

Prüfungsgebühren: Die Prüfungsgebühren für die mündliche Abschlussprüfung betragen EUR 50,—.

3. Die Gebühr für das erste Semester reduziert sich einmalig um EUR 100,—.

Die Studiengebühren sind spätestens eingehend bis zum 01.10. (für das Wintersemester) bzw. bis zum 01.04. (für das Sommersemester)
auf folgendes Konto zu überweisen:

Fachhochschule Wedel · BLZ 221 517 30 (Stadtsparkasse Wedel) · Konto-Nr.: 247 32

Sie können - nach Absprache mit der Buchhaltung - vom 2. Semester ab auch in monatlichen Raten gezahlt werden. Bei Ratenzahlung wird
ein Zuschlag von 5% erhoben.

4. Die Aufnahme des Bewerbers/der Bewerberin erfolgt für das gesamte Studium. Die FH Wedel behält sich das Recht vor, den Studienvertrag
einseitig zu kündigen, wenn der/die Studierende am Ende des 2. Verwaltungssemesters die in der Prüfungsverfahrensordnung formulierten
Minimalanforderungen der FH Wedel nicht erfüllt oder er/sie seinen/ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen - insbesondere auch nach
Aufforderung - nicht nachkommt.

5. Der Studienvertrag kann vorzeitig zum 31.03. bzw. 30.09. von Seiten des/der Studierenden gekündigt werden. Hierzu bedarf es einer
schriftlichen Kündigung. Eine Kündigung zum 31.03. bzw. 30.09. muss spätestens am 28./29.02. bzw. 31.08. im Studentensekretariat
vorliegen. Der Beweis des Zugangs liegt im Zweifel bei dem/der Studierenden.

6. Die von der FH Wedel bereitgestellte Software dient ausnahmslos Unterrichtszwecken. Sie ist ausschließlich für die Benutzung auf den
hochschuleigenen Rechnern bestimmt. Der Bewerber/die Bewerberin verpflichtet sich, die bereitgestellte Software für keinen anderen Zweck
zu kopieren oder weiterzugeben.

7. Leistungen, welche der/die Studierende im Rahmen des Studiums erbringt, sind Eigentum der FH Wedel und können durch die FH Wedel
vollumfänglich genutzt und weiterverwendet werden. Rechte Dritter bleiben hiervon unberührt.

8. Studierenden der FH Wedel wird mit Beginn des Studiums ein E-Mail-Account zur Verfügung gestellt. Die Hochschule benutzt diesen
Kommunikationskanal zur Information. Die Studierenden sind gehalten, diese Informationen aktiv abzurufen. Mögliche Missverständnisse,
die sich durch Nichtbeachtung ergeben, hat der/die Studierende zu verantworten.

9. Der Bewerber/die Bewerberin stimmt der elektronischen Speicherung des bei der Anmeldung einzureichenden Lichtbildes zu.



Meldebogen    Fachhochschule Wedel

Schreiben Sie bitte Ihre Antworten buchstabenweise in die vorgegebenen Kästchen, und zwar immer von links beginnend.
Reichen die Kästchen nicht aus, kürzen Sie bitte sinnvoll ab.

Die Kästchen mit Punktraster lassen Sie bitte frei.

Bei Namenszusätzen beachten
Sie bitte folgendes Beispiel:

Maschinelle Bearbeitung ergibt für Sie und die Hochschulverwaltung große Arbeits- und Zeitersparnis, erfordert aber
unbedingt vollständiges und richtiges Ausfüllen. Gleichzeitig wird mit der Datenerfassung die Rückmeldung in den kom-
menden Semestern für Sie wesentlich vereinfacht.

Bei mangelhaft ausgefülltem Bogen wird Ihnen dieser zur Korrektur oder Vervollständigung zurückgegeben.

Rechtsgrundlage ist § 79a des Gesetzes über die Hochschulen im Lande Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 1990 (GVOB1. Schl.-H. S 85) i.V.m. der Studenten-Datenverordnung.
Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 79a Satz 1 HSG. Dem Datenschutz wird durch die statistische Geheimhal-
tung voll Rechnung getragen. Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich geheim gehalten. Von der Hochschule
dürfen Ihre Angaben für verwaltungsinterne Zwecke auch mit Namen und Anschrift verwendet werden.

Hinweise zur Bearbeitung und Rechtsgrundlage

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum: Geschlecht: (m = männlich  , w = weiblich)

Geburtsort (wenn Ausland, mit Staat):

Staatsangehörigkeit:

Angaben zur Person

R U E S C H K E O T T O K A R G R A F V .

Tag Monat Jahr

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 1)

Heimatwohnsitz

Straße:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon: Vorwahl: Rufnummer:

Bundesland: Kreis bzw. kreisfreie Stadt:

Staat (bei Wohnsitz im Ausland):

Semesterwohnsitz (wenn schon bekannt und nicht Heimatwohnsitz)

Straße:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon: Vorwahl: Rufnummer:

Bundesland: Kreis bzw. kreisfreie Stadt:

Staat (bei Wohnsitz im Ausland)

Freiwillige Angaben

Handy-Nummer: E-Mail:

Anschriften

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 3)

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 1)

Anschrift für Schriftwechsel  (S = Semesteranschrift, H = Heimatanschrift)

Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 2)

Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 2)

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 1)

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 3)

1 = Haupthörer
Studienbeginn: Hörerstatus: 2 = Neben-/Zweithörer

3 = Gasthörer

Angaben zum Studium
1.4. oder    1.10
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HS: 4505001

Klartext



Haben Sie bereits studiert und ggf. Abschlussprüfungen abgelegt?

Klartext

Klartext

Klartext

Klartext

(Monat) (Jahr)

,

Anzahl der Hochschulsemester an deutschen Hochschulen insgesamt
(einschließlich Urlaubs- und Praxissemester sowie Semester in der DDR bzw. Berlin (Ost))

und zwar: Urlaubssemester

Praxissemester

Semester in der DDR bzw. Berlin (Ost) vor dem Wintersemester 1990/91
(einschl. Urlaubssemester)

Nur bei Studium in der DDR bzw. Berlin (Ost):

Art des damaligen Studiums 1 = Präsenzstudium 2 = Fernstudium

Nur für ausländische Studierende: Anzahl der Semester am Studienkolleg

Letztes Studium und ggf. Abschlussprüfung

An welcher Hochschule?

Studienzeit vom: bis: Parallel zum Studium an der FH Wedel? (j/n)

Wurden Sie zwangsexmatrikuliert?  (j/n)

Art der Abschlussprüfung

Studiengang 1.

2.

3.

Monat /Jahr der Abschlussprüfung

Prüfungsergebnis 1 = insgesamt bestanden 2 = endgültig nicht bestanden

Gesamtnote

Vorletztes Studium und ggf. Abschlussprüfung

An welcher Hochschule?

Studienzeit vom: bis: Parallel zum Studium an der FH Wedel? (j/n)

Wurden Sie zwangsexmatrikuliert?  (j/n)

Art der Abschlussprüfung

Studiengang 1.

2.

3.

Monat /Jahr der Abschlussprüfung

Prüfungsergebnis 1 = insgesamt bestanden 2 = endgültig nicht bestanden

Gesamtnote

Klartext

Klartext

Klartext

Klartext

(Monat) (Jahr)

,

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 5 und 6)

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 5 und 6)

Semester Jahr
(SS bzw. WS)

Semester Jahr
(SS bzw. WS)

z.B. Diplom, Magister o.ä.

Semester Jahr
(SS bzw. WS)

Semester Jahr
(SS bzw. WS)

z.B. Diplom, Magister o.ä.

Meldebogen Name:  (Seite 2 / 3)

Schl. 5 Schl. 6

Schl. 5 Schl. 6



Meldebogen Name:

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht
habe. Mir ist bekannt, dass nur Angaben berücksichtigt werden, die durch amtlich beglaubigte Kopien der Originale bzw. durch
Bescheinigungen belegt sind.

Ich weiß, dass wahrheitswidrige Angaben den Widerruf der Zulassung zur Folge haben.

Ort, Datum Unterschrift

Zusicherung

Folgende Anlagen sind beigefügt (Zeugniskopien müssen amtlich beglaubigt sein):

Anmeldung ggf. Abschlusszeugnis der Berufsausbildung
unterschriebene Vertragsbedingungen ggf. Diplomurkunde und -zeugnis
Meldebogen ggf. Exmatrikulationsbescheinigung bei vorherigem Studium
Abschlusszeugnis der Fachhochschulreife oder des Abiturs
1 Passfoto zusätzlich bei ausländischen Bewerbern:
tabellarischer Lebenslauf Aufenthaltsgenehmigung

Gleichwertigkeitsbescheinigung
DSH- oder TestDaF-Bescheinigung
APS-Bescheinigung (bei chinesischen Bewerbern)

Anlagen

Sollte das Abschlusszeugnis noch nicht vorliegen,
bitte die letzten drei Zwischenzeugnisse einreichen.
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a) Berufsausbildung mit Abschluss

Abschlussjahr

Note, praktischer Teil

Note, theoretischer Teil

b) Sonstige Berufstätigkeit
Klartext

Klartext

,
,

Datum des Schulabschlusses

Vorbildung / angestrebter Schulabschluss (lt. Schlüssel 4)

Name der Schule

PLZ Ort

Bundesland Kreis bzw. kreisfreie Stadt

Staat (bei Erwerb im Ausland)
Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 1)

Klartext bzw. Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 3)Schlüsselzahl (lt. Schlüssel 2)

Klartext

Klartext

Angaben zum Schulabschluss

(Tag) (Monat) (Jahr)

Berufspraktische Tätigkeit

ja nein



Schlüsselzahlen

144 = Mazedonien
148 = Niederlande
151 = Österreich
152 = Polen
153 = Portugal
155 = Slowakei
157 = Schweden
158 = Schweiz
160 = Russische Föderation
161 = Spanien
163 = Türkei
164 = Tschechische Republik
165 = Ungarn
168 = Großbritannien und Nordirland

169 = Weißrussland
252 = Marokko
285 = Tunesien
368 = Vereinigte Staaten von Amerika
434 = Nord-Korea
438 = Irak
439 = Iran
444 = Kasachstan
467 = Süd-Korea
479 = China

997 = staatenlos
998 = ungeklärt

06 = Hessen
07 = Rheinland-Pfalz
08 = Baden-Württemberg
09 = Bayern
10 = Saarland
11 = Berlin
12 = Brandenburg

13 = Mecklenburg-Vorpommern
14 = Sachsen
15 = Sachsen-Anhalt
16 = Thüringen

99 = außerhalb des Bundesgebietes

055 = Ostholstein
056 = Pinneberg
057 = Plön
058 = Rendsburg-Eckernförde
059 = Schleswig-Flensburg
060 = Segeberg
061 = Steinburg
062 = Stormarn

Niedersachsen
351 = Celle
352 = Cuxhaven
401 = Delmenhorst, Stadt
402 = Emden, Stadt
252 = Hameln-Pyrmont
241 = Hannover (Region)
353 = Harburg

254 = Hildesheim
255 = Holzminden
354 = Lüchow-Dannenberg
355 = Lüneburg
256 = Nienburg
403 = Oldenburg, Stadt
458 = Oldenburg, Kreis
404 = Osnabrück, Stadt
459 = Osnabrück, Kreis
356 = Osterholz
357 = Rotenburg
257 = Schaumburg
358 = Soltau-Fallingbostel
359 = Stade
360 = Uelzen
361 = Verden
405 = Wilhelmshaven, Stadt

Fachhochschulreife
60 = Gymnasium
62 = Gesamtschule,

Integrierte Gesamtschule,
Freie Waldorfschule

64 = Fachgymnasium
66 = Fachoberschule
68 = Kollegschule
70 = Abendgymnasium
72 = Berufsfachschule,

Höhere Handelsschule
74 = Fachakademie
75 = Kolleg
76 = Studienkolleg
96 = ohne Angabe

Mittlere Reife
100 = Mittlere Reife

Fachgebundene Hochschulreife
43 = Fachgymnasium
51 = Studienkolleg
95 = ohne Angabe

Abschluss an der PTL Wedel
300 = Assistent für Elektronik und

Datentechnik
400 = Informatik-Assistent
500 = Physik-Assistent

Schulabschluss im Ausland
39 = Allgemeine Hochschulreife
59 = Fachgebundene Hochschulreife
79 = Fachhochschulreife

200 = Mittlere Reife

4 = Ergänzungs-, Erweiterungs-, Zusatzstudium
5 = Promotionsstudium
6 = Kontakt-/Weiterbildungsstudium
8 = Weiterstudium bzw. Prüfungswiederholung zur Verbesserung der Prüfungsnote

9 = Kein Abschluss möglich / angestrebt

Sonstiger Abschluss
94 = Abschlusszeugnis / Zertifikat
95 = Sonstiger Abschluss in Deutschland
96 = Abschlussprüfung im Ausland
97 = Kein Abschluss möglich / angestrebt

Schlüssel 1:
000 = Bundesrepublik Deutschland
122 = Bosnien und Herzegowina
124 = Belgien
128 = Finnland
129 = Frankreich
130 = Kroatien
131 = Slowenien
133 = Serbien
134 = Griechenland
135 = Irland
137 = Italien
140 = Montenegro

Schlüssel 2:
01 = Schleswig-Holstein
02 = Hamburg
03 = Niedersachsen
04 = Bremen
05 = Nordrhein-Westfalen

Schlüssel 3:
Hamburg

000 = Hamburg

Bremen
011 = Bremen, Stadt
012 = Bremerhaven, Stadt

Schleswig-Holstein
051 = Dithmarschen
001 = Flensburg Stadt
053 = Herzogtum Lauenburg
002 = Kiel, Stadt
003 = Lübeck, Stadt
004 = Neumünster, Stadt
054 = Nordfriesland

Schlüssel 4:

Allgemeine Hochschulreife
03 = Gymnasium, Aufbaugymnasium,

Kooperative Gesamtschule
06 = Gesamtschule,

Integrierte Gesamtschule,
Freie Waldorfschule

12 = Kollegschule
18 = Fachgymnasium
21 = Berufsoberschule,

Technische Oberschule
27 = Abendgymnasium
29 = Kolleg
31 = Studienkolleg
94 = ohne Angabe

Schlüssel 5:

Studienform
1 = Erststudium
2 = Zweitstudium
3 = Aufbaustudium

Schlüssel 5:

Diplom etc.
02 = Magister (1 Haupt-/2 Nebenfächer)
08 = Staatsexamen (1. Staatsprüfung)
11 = Diplom (Universität)
51 = Diplom (FH)

Bi 17-02-2012 FH

Bachelor- und Masterabschluss
82 = Bachelor an Universitäten
84 = Bachelor an Fachhochschulen
88 = Master an Universitäten
90 = Master an Fachhochschulen

Promotion
06 = Promotion (Abschluss vorausgesetzt)
07 = Promotion (kein Abschl. vorausges.)


